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Mitglieder der Geschäftsführung 
Stefanie Haaks Mitglied der Geschäftsführung  

 
Mitglied der Geschäftsführung  
der Stadtwerke Köln GmbH 
 
Vorstandsvorsitzende  
der Kölner Verkehrs-Betriebe AG  

 

Michael Theis Mitglied der Geschäftsführung  
 
Mitglied der Geschäftsführung  
der Stadtwerke Köln GmbH 
 

 

Die Geschäftsführung erhielt im Berichtsjahr keine Vergütung von der Gesellschaft. 
 
Bezüge des Aufsichtsrates 
Angaben zu den Bezügen der Mitglieder des Aufsichtsrates  
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates der Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH erhalten für 
ihre Tätigkeit eine pauschale Aufwandsentschädigung je teilgenommene Sitzung des Aufsichtsrates. 
Gleiches gilt für die Mitglieder des nach § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz gebildeten Ausschusses. 
 
Sie erhalten für je teilgenommene Sitzung 250,00 €, wobei die Vorsitzende des Aufsichtsrates den 
doppelten, ihr Stellvertreter den anderthalbfachen Betrag erhält. 
Zudem wird eine jährliche pauschale Vergütung an die Aufsichtsratsmitglieder von 1.500,00 € aus-
gezahlt. 
 
An die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden insgesamt 25.195 € (Vorjahr 24.958 €) vergütet. Auf die 
einzelnen Aufsichtsratsmitglieder verteilen sich die Gesamtbezüge wie folgt: 
 
Mitglied des Aufsichtsrates Gesamtbezüge 
 Tsd. € 
Andreas Mathes 2,4 
Markus Greitemann 1,9 
Mechthild Böll 1,9 
Claudia Brock-Storms 1,8 
Alexander Recht 2,0 
Jürgen Kircher 2,0 
Sabine Pakulat 3,5 
Stefanie Ruffen 1,5 
Dr. Nils Helge Schlieben 2,4 
Hans Schwanitz 2,0 
Felix Spehl 2,0 
Marco Steinborn 1,8 
 25,2 
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